
WESENTLICHEN PUNKTE DES ESG-OMNIBUSVORSCHLAGS

Die weiteren Änderungen im Rahmen des ESG-Omnibus-Pakets finden Sie auf der Webseite der EU-Kommission.

Regulierung Thema Bisherige Regelung Vorschlag der EU-Kommission vom 26.02.2025

Corporate 
Sustainability 

Reporting Directive 
(CSRD)

Schwellenwerte zur Unternehmensgröße

Unternehmen, die bereits der NFRD unterliegen

Große Unternehmen (Erfüllung 2 von 3 Kriterien):
- > 250 Mitarbeitende
- > 50 Mio. Euro Umsatz
- > 25 Mio. Euro Bilanzsumme 

Kapitalmarktorientierte KMU

Unternehmen, die bereits der NFRD unterliegen

Große Unternehmen:
- > 1.000 Mitarbeitende
- > 50 Mio. Euro Umsatz oder > 25 Mio. Euro Bilanzsumme (näher an die wich-
tigsten Schwellenwerte der CSDDD)

Zeitplan

Ab GJ 2024: Unternehmen, die bereits der NFRD unterliegen 
Ab GJ 2025: Große Unternehmen
Ab GJ 2026: Kapitalmarktorientierte KMU
Ab GJ 2028: Nicht europäische Unternehmen (Umsatz > 150 
Mio. Euro & Tochtergesellschaft in der EU)

Ab GJ 2024: Unternehmen, die bereits der NFRD unterliegen 

Verschiebung des Inkrafttretens der Berichtspflichten für große Unternehmen, 
die noch nicht mit der Umsetzung der CSRD begonnen haben, um zwei Jahre 
auf das GJ 2027

Anzahl der betroffenen Unternehmen (EU) Ca. 50.000 Ca. 10.000

Prüfungspflicht
Limited assurance / Begrenzte Sicherheit, 
Künftig: Reasonable assurance / Hinreichende Sicherheit

Limited assurance / Begrenzte Sicherheit
Reasonable assurance / Hinreichende Sicherheit nicht mehr vorgesehen

Berichterstattungsstandard ESRS mit über 1.000 Datenpunkten

Erhebliche Reduzierung der Datenpunktanzahl, Unklarheiten zu präzisieren, 
Kohärenz mit anderen Rechtsvorschriften verbessern

Freiwillige Berichterstattung für kleinere Unternehmen auf Basis der VSME-
Standards

Berichterstattung zur Wertschöpfungskette -

Wertschöpfungsobergrenze: Unternehmen, die nicht in den Anwendungsbereich 
der CSRD fallen, müssen Unternehmen oder Banken, die in den Geltungsbe-
reich fallen, lediglich Informationen im Rahmen des freiwilligen Berichtsstan-
dards VSME zur Verfügung stellen.

Sektorspezifische ESRS Sind geplant Verworfen

EU-Taxonomie

Schwellenwerte zur Unternehmensgröße Siehe CSRD

Unternehmen, die bereits der NFRD unterliegen

Große Unternehmen:
- > 1.000 Mitarbeitende
- > 450 Mio. Euro Nettoumsatz

Anforderungen an die Berichterstattung
Umfangreiche Offenlegungsanforderungen und technische 
Bewertungskriterien ohne festgesetzte Wesentlichkeits-
schwellen

• Ausarbeitung delegierter Rechtsakte zur Standardisierung in Bezug auf 
Inhalt und Darstellung geplant.

• Reduzierung der Datenpunkte um 70 %
• Vereinfachung der Berichtsvorlagen
• Wesentlichkeitsschwellen für taxonomiefähige und -konforme Wirtschafts-

aktivitäten (10 %)
• Vereinfachung der „Do no significant harm“-Kriterien i. Z. m. dem Ziel Ver-

meidung und Verminderung von Umweltverschmutzung

https://ir-on.com
https://finance.ec.europa.eu/publications/commission-simplifies-rules-sustainability-and-eu-investments-delivering-over-eu6-billion_en#files

